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1. Dem Westf. Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege (Tel.: 0251/591-8801) oder der
Stadt als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich zu
melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16 DSchG). Dem Amt für
Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das Betreten der betroffenen Grundstücke zu
gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 19 DSchG NRW).
Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen frei zu halten. Erste
Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) dem Amt für Bodendenkmalpflege,
An den Speichern 7, 48157 Münster, schriftlich mitzuteilen.

2. Wenn sich bei Tiefbauarbeiten etc. der Verdacht auf Kampfmittelvorkommen ergibt, ist die Arbeit
sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

3. Der Planung zugrunde liegende rechtliche Regelwerke (z. B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien)
können im Zusammenhang mit der Einsichtnahme in die Verfahrensunterlagen bei der Verwaltung
eingesehen werden.

4. Zum Schutz wildlebender Vögel dürfen Bäume nur außerhalb der Brutzeit (von Anfang  Oktober
bis Ende Februar) gefällt werden.

Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat am 25.06.2015 gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen.

Ladbergen, den 26.06.2015

Bürgermeister Schriftführer

Dieser Plan einschließlich Begründung hat gemäß § 3 (2) BauGB laut Bekanntmachung in der Zeit
vom 15.09.2015 bis einschließlich 13.10.2015 öffentlich ausgelegen.

Ladbergen, den 14.10.2015

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde vom Rat der Gemeinde Ladbergen am .................. gem. § 10 (1)
BauGB als Satzung beschlossen.

Ladbergen, den ..................

Bürgermeister Schriftführer

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB am .................. ist dieser
Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden.

Ladbergen, den ..................

Bürgermeister

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des Liegenschaftskatasters
zum Stichtag vom 25.02.2015 übereinstimmt und die Feststellung der Planung geometrisch
eindeutig ist.
Die Darstellung der Katastergrundlage kann außerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes unvollständig sein.

1. Unterschreitungen der festgesetzten Dachneigungen können für untergeordnete Teile der
Dachflächen ausnahmsweise gestattet werden, wenn die Dächer mit einer Begrünung versehen
werden. Untergeordnete Gebäudeteile, Nebengebäude, Carports bzw. Garagen sind von den
festgesetzten Dachneigungen ausgenommen.
(§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW)

2. Die Oberkante Erdgeschossfertigfußboden darf max. die als OKFF festgesetzte NN-Höhe
aufweisen. Die festgesetzten Trauf-/ Firsthöhen bemessen sich nach der realisierten Oberkante der
Fußbodenhöhe.
(§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW)

3. Die Länge von Dachaufbauten und -einschnitten darf zusammen nicht mehr als zwei Drittel der
zugehörigen Dachflächenlänge betragen. Ihr Abstand von den Giebelseiten der Gebäude hat min.
1,25 m zu betragen.
(§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW)

4. Die Farbe der Dacheindeckungen ist bei Hauptgebäuden auf die Farbtöne rot bis braun sowie
schwarz beschränkt. Hochglänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Abweichend davon
können Dachbegrünungen vorgenommen werden.
(§ 86 (1) Nr. 1 BauO NRW)
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FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN
Grundlagen  des  Bebauungsplanes sind:

- Die §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004
(BGBl. I. S. 2414)

- In Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NW S. 666/SGV.NW 2023)

- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl.I.S. 132)
sowie Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und
Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I. S. 466)

- Die Planzeichenverordnung in der Neufassung vom 18.12.1990 (BGBl.I.1991, S.58)
- Die Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 01.03.2000

(GV. NRW S. 256 / SGV. NRW. S. 232)
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3. Änderung

Ursprungsplan

Überschwemmungsgebiet

1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.
(§ 1 (6) BauNVO)

2. Pro Wohngebäude sind max. 2 Wohneinheiten zulässig.
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)

3. Pro Wohneinheit sind min. 2 Stellplätze für Kfz auf dem jeweiligen Grundstück anzulegen.
Grundstückszufahrten und -zuwegungen dürfen pro Grundstück max. 6,0 m Anschlussbreite an die
öffentlichen Verkehrsflächen aufweisen.
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen im Sinne der §§ 12 und 14 der BauNVO sind auch auf den
nicht überbaubaren Grundstücksteilen zulässig.
(§ 23 (5) BauNVO)

5. Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sind mit wasserdurchlässigen Materialien  zu versehen.
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

6. Die auf den privaten Grundstücksflächen auftreffenden Niederschläge sind durch
Versickerungsanlagen auf dem jeweiligen Grundstück dem Grundwasser zuzuführen. Ein Notüberlauf
in die öffentliche Niederschlagsentwässerung ist zulässig.
(§ 9 (1) Nr. 14 BauGB i.V.m. § 51a LWG)

7. In den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
sind bauliche Anlagen (mit Ausnahme von wassergebundenen Wegeflächen) unzulässig. Zum Erhalt
der offenen Auenlandschaft ist eine Anpflanzung von Gehölzen unzulässig.
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

8. In den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Beflanzungen sind
standortgerechte, heimische Laubgehölze als geschlossene Bepflanzung herzustellen und dauerhaft
zu erhalten.
( § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB )

In den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sind bauliche Anlagen sowie Auffüllungen und Abgrabungen  unzulässig.
Abgängige Gehölze sind artgleich zu ersetzen.
(§ 9 (1) Nr. 25 b) BauGB)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl (GFZ)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse (maximal)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Oberkante Fertigfußboden (maximal)

Traufhöhe / Firsthöhe in Meter über Oberkante Fertigfußboden (maximal)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

verrohrtes Gewässer

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

nur Einzelhäuser zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

F+R+W Fußweg, Radweg, Wirtschaftsweg

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdische WasserleitungW

Öffentliche Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Kennzeichnung des Geltungsbereichs der 3. Änderung

Dachneigung in Grad

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und Abs. 6 BauGB)

9.

benachbarte
Bebauungspläne

vorgeschlagene
Grundstücksgrenze

Höhe Schachtdeckel
in Meter ü. NN.

Dieser Plan einschließlich Begründung hat gemäß § 3 (2) BauGB laut Bekanntmachung in der Zeit
vom 28.12.2015 bis einschließlich 29.01.2016 öffentlich ausgelegen.

Ladbergen, den 01.02.2016

Bürgermeister


